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Aushilfskraft für Naturbad
Für die Unterstützung bei der Betreuung des Natur-
bades wird ab Beginn der Saison eine Mitarbeite-
rin oder ein Mitarbeiter gesucht. Zu den Aufgaben 
gehören die Betreuung der Anlage, Eintrittskasse, 
Badeaufsicht, Reinigung, usw.

Die Einstellung erfolgt für den Zeitraum der Badesai-
son oder auf Wunsch für eine längere Zeit auf Basis 
Zeitausgleich. Die Verteilung der durchzuführenden 
Arbeiten wird vereinbart, wobei besonders für die 
Wochenenden eine Dienstteilung festgelegt wird. 
Die Entlohnung erfolgt auf Basis eines Stundensat-
zes von € 10,00 brutto zuzüglich anteiliges Urlaubs-/
Weihnachtsgeld.
Als Ausgangsbasis wird für den Zeitraum von Mai 
bis August 2020 eine Arbeitszeit von ca. 500 Stun-
den angenommen.

Ferialjob im Naturbad
Für die Betreuung des Naturbades Sarleinsbach ver-
geben wir zwei Ferialjobs mit je 4 Wochen Beschäf-
tigungsdauer.
Zu den Aufgaben gehören die Betreuung der Anlage, 
Eintrittskasse, Reinigung, Badeaufsicht, usw.
Die Dauer des Ferialjobs ist von Mitte Juni bis 
Mitte Juli und von Mitte Juli bis Mitte August. Auf 
Wunsch können beide Ferialjobs von einer Person 
übernommen werden.
Die Entlohnung erfolgt auf Basis eines Stundensat-
zes von € 9,50 brutto.

Bewerbungen sind bis 31. März 2020 am Gemeindeamt Sarleinsbach möglich. Für weitere Informationen steht Amts-
leiter Josef Oberpeilsteiner (Tel. 07283/8255-11, E-Mail: josef.oberpeilsteiner@sarleinsbach.at) zur Verfügung.

Schnelles Internet für Sarleinsbach und Atzesberg 
Geschätzte Gemeindebürger/innen!

Wir stehen vor der großen Herausforderung den ländlichen Raum zukunftssi-
cher zu machen. Schon jetzt müssen wir die Weichen für die flächendeckende 
Versorgung für ein leistungsfähiges Glasfasernetz stellen, denn der Ausbau 
wird doch mehrere Jahre dauern. Unsere Vorgängergenerationen haben die 
Stromversorgung und die Telefonie mit großer Anstrengung in jeden Haus-
halt gebracht. Beides nicht zu haben wäre heute undenkbar. Für diese und 
die kommenden Generationen wird die Hochgeschwindigkeitsvernetzung in 
allen Bereichen der Arbeitswelt, Haustechnik, Freizeitgestaltung, Kommuni-
kation und Information die Grundlage und Selbstverständlichkeit sein. Um 
den Ausbau mit vielen Förderungen starten zu können, brauchen wir eine 

hohe Zustimmungsrate bei der Interessensbekundung. 
Deshalb füllen sie bitte die beiliegende Interessensbekundung vollständig aus und übermitteln sie diese an 
die Gemeinde. Nutzen Sie bitte auch die Info-Veranstaltung in Rohrbach oder Neustift. Wir hoffen auf Ihre 
Unterstützung, um unsere Region zeitgerecht auf die neuen Anforderungen vorbereiten zu können!

Josef 
Scharinger
Bürgermeister 
Atzesberg

Ing. Roland 
Bramel
Bürgermeister 
Sarleinsbach
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§ 10, Abs. 2 und 3 OÖ. Straßengesetz 1991:
„Den im Gemeindegebiet gele-
genen Gebäuden sind von der 
Gemeinde fortlaufende Haus-
nummern zuzuordnen. Die 
Tafeln sind so anzubringen, dass 
sie von der Verkehrsfläche aus 
leicht sicht- und lesbar sind. Sofern dies nicht 
durch den Verfügungsberechtigten erfolgt, kann 
die Gemeinde auf dessen Kosten die Gebäude mit 
entsprechenden Hausnummerntafeln versehen. 
Die über ein Gebäude oder Grundstück Verfü-
gungsberechtigten haben die Anbringung dieser 
Tafeln sowie die Herstellung einschließlich allfäl-
liger Haltevorrichtungen ohne Entschädigung zu 
dulden.“

Hausnummerntafeln

Wir möchten alle Hausbesitzer auf die bestehende Ver-
pflichtung zur Anbringung entsprechender Hausnum-
merntafeln hinweisen, da diese Verpflichtung immer 
wieder sehr vernachlässigt wird. 
Häuser sollen im eigenen Interesse mit der Hausnum-
mer UND der Straßenbezeichung versehen werden 
– eine einheitliche Gestaltung vereinfacht nicht nur 
Einsatzfahrzeugen wie Rettung (besonders auch bei 
Dunkelheit) die Auffindung einer Adresse, sondern 
auch Paketzustellern, etc.

Hausnummerntafeln wie abgebildet können auch beim 
Gemeindeamt angefordert bzw. bestellt werden.

Achtung Terminänderung:

Missionssammlung
Die Missionssammlung findet an folgenden Tagen 
im Pfarrheim statt:
Montag, 16. März (8.00 Uhr bis 18.00 Uhr)
Dienstag, 17. März (8.00 Uhr bis 18.00 Uhr) 
Mittwoch, 18. März (8.00 Uhr bis 12.00 Uhr)

Gesammelt wird:
	Bekleidung groß und klein, Sommer und Win-

ter, Ober- und Unterbekleidung, neue Unterwä-
sche

	Bett- und Tischwäsche, Handtücher, Vor-
hänge, Stores, Decken, Matratzen, Tuchent 
(nicht fleckig), Polster, Stoffe, Reste, Nähzeug, 
Nähmaschinen

	Leinen, Leinensäcke, Jutesäcke, Grastücher, 
Wolle, Wollreste, Kerzenreste, Hygieneartikel, 
Seifen, Brillen, Spielzeug, Kuscheltiere, Bilder-
bücher, Kleinmobiliar, Gitterbetten, Kinderwa-
gen, Dreiräder, Fahrräder jeder Art und in jedem 
Zustand, Taschen, Rucksäcke, Tragetaschen, 
Geschirr, Gefriertruhen, Gefrierschränke, Elek-
trogeräte, Werkzeug, Schulartikel, leere Hefte 
und Blöcke, Schreibzeug, Malstifte (keine 
Bücher)

Die gespendeten Sachen sollen bitte noch brauch-
bar und sauber sein, das gilt auch für Schuhe, 
Geschirr und Spielzeug. Danke für eure Hilfe 
finanziell, materiell, durch den Besuch und die 
Mithilfe bei der Sammlung.         Maria Höfler

Das Missionskaffee ist am Sonntag, 15. März 
2020, von 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr im Pfarrheim.
Angeboten werden: Gulasch, Bratwürstel, Wür-
stel, Mehlspeisen, Krapfen, Kaffee und Säfte.

Während dieser Zeit finden auch Ausstellungen 
von den Ameisbergwerkstätten und brasilianische 
Kunstobjekte mit der Möglichkeit zum Kauf statt.

Förderung der Behebung von 
Katastrophenschäden am

Waldbestand
Die Schadfläche muss, um anerkannt zu werden, 
mindestens 0,5 ha groß sein. Diese kann auch durch 
Addition mehrerer Teilschadensflächen, die je ein 
Ausmaß von mindestens 1000 m² (0,1 ha) aufweisen 
müssen, erreicht werden.
Neben der Mindestgröße muss durch das Schadereig-
nis die Überschirmung der Oberschicht der geschädig-
ten Bestandesflächen um mehr als 40 % der vollen 
Überschirmung verringert worden sein. Die volle 
Überschirmung liegt dann vor, wenn der Waldboden 
durch die abgeloteten Baumkronen zur Gänze über-
deckt ist.

Die Überschirmung des Bestandes vor Sturm (volle 
Überschirmung ist 100%) muss nach Sturm um mehr 
als folgende Prozente abnehmen: 
bei einer Überschirmung von 100% um mehr als 40%
bei einer Überschirmung von 90% um mehr als 45%
bei einer Überschirmung von 80% um mehr als 50%
bei einer Überschirmung von 70% um mehr als 57%
bei einer Überschirmung von 60% um mehr als 67%

Die Anträge sind ausnahmslos mittels der bei den 
Bezirkshauptmannschaften bzw. Magistraten (Forst-
technischer Dienst) und Gemeinden aufliegenden 
Formulare (56 fo, LWLD-LFW/E-40) spätestens eine 
Woche vor Beginn der Schadholzaufarbeitung, läng-
stens jedoch binnen 120 Tagen nach dem Schaden-
seintritt bzw. Kenntniserhalt bei jenem Gemeindeamt 
einzubringen, in dessen Gemeindegebiet die Haupt-
schadensfläche liegt.
Dem Antrag ist ein Übersichtslageplan (= Lage der 
Schadfläche/n in der Gemeinde), ein Katasterplan mit 
nach Lage und Größe einskizzierten Schadflächen 
sowie ein Grundstücksverzeichnis der betroffenen 
Parzelle(n) anzuschließen (siehe Beispiel am Antrags-
formular LWLD-LFW/E - 40 Anhang 1).



Gesunde Gemeinde Sarleinsbach-Atzesberg
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Die Gesunde Gemeinde Sarleinsbach-Atzesberg hat für 2020/2021 als The-
menschwerpunkt das Präventionspaket „herz.gesund.leben“ gewählt und 
wird heuer dazu folgende Veranstaltungen anbieten:

Kochworkshop mit Impulsvortrag 
einer Diätologin:

„Was das Herz begehrt“!

Genauer Termin wird noch bekannt gegeben
voraussichtlich Oktober/November

Diplomarbeit in Zusammenarbeit 
mit der Gesunden Gemeinde
Rezepte bunt wie das Leben

„Unser Leben ist bunt – genauso wie unsere Ernährung! 
Dass gesundes Kochen kinderleicht ist, Sporternährung 
nicht nur aus künstlichen Shakes besteht und ein Tag 
pro Woche ohne tierische Produkte keine Affäre, son-
dern ganz einfach umzusetzen ist, haben zwei Maturan-
ten, Fabian Schlägel und Jana Hain, in einem eigenen 
Kochbuch festgehalten. Gemeinsam mit der Gesunden 
Gemeinde Sarleinsbach entstand im Rahmen der Diplo-
marbeit die Idee für eigene Rezepte.

38 Seiten voll mit heimischen Superfoods, veganen und 
vegetarischen Spezialitäten, sowie Eiweißgerichten für 
eine optimale Sporternährung. Außerdem sind zahlrei-
che Kochtipps und Infos zu den Superfoods vor unserer 
Haustür Inhalt des Buches. Im Mittelpunkt steht dabei, 
wie Gerichte ganz ein-
fach und ohne künstli-
che Produkte zu Hause 
nachgekocht werden 
können und wie dabei 
noch dazu die Wirkung 
der Natur genutzt und 
der Körper gestärkt 
werden kann.

Das gebundene Rezept-
buch ist mittlerweile am 
Gemeindeamt Sarleins-
bach, in der Buchhand-
lung Frick in Rohrbach, 
so wie im cityfit, in der 
Schule und bei den 
Maturanten selbst um 
€ 8,00 erhältlich.

Jana Hain und Fabian Schlägel mit dem Kochbuch

Die unterschätzte Gefahr 
„Herz-Kreislauf-Erkrankungen“

Herzinfarkt, Schlaganfall, Arterienverkalkung – längst 
keine Probleme, die vorwiegend Männer betreffen. Ganz 
im Gegenteil: Beinahe jede zweite Frau in Österreich 
verstirbt an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung.
Obwohl vor allem ältere Frauen mit Zusatzerkrankun-
gen von einem Herzinfarkt betroffen sind, steigt auch 
die Zahl junger Frauen. Pille, Rauchen, Übergewicht, 
Diabetes und Stress sind bei Frauen besonders wichtige 
Risikofaktoren.
Was beim weiblichen Geschlecht anders ist, sind die 
Symptome des Infarktes. Männer klagen über die typi-
schen Schmerzen im Brustbereich, Frauen hingegen lei-
den unter sehr atypischen Beschwerden wie Druck- und 
Engegefühl in der Brust, starker Kurzatmigkeit, Übel-
keit, Schwindel sowie vermeintlichen Magen- oder Rük-
kenschmerzen.
Fest steht, dass Frauen bei einem akuten Herzinfarkt 
eine Stunde später ärztliche Hilfe holen als Männer. Das 
liegt auch daran, dass Frauen ihr Risiko nicht richtig ein-
schätzen und ihre Bedürfnisse - wenn es um die eigene 
Gesundheit geht – oftmals zurückstellen.

Wie kann man sich vor 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen schützen?

Die wichtigsten allgemeinen Empfehlungen sind:
 Lernen Sie Ihre persönlichen Risikofaktoren kennen 

(Blutdruckwerte, Cholesterinwerte, Blutzuckerwerte, 
Körpergewicht, etwaige familiäre Vorbelastung).
 Rauchen Sie nicht und vermeiden Sie Passivrauchen.
 Seien Sie körperlich aktiv, versuchen Sie beispielsweise 

täglich 30 Minuten zügig spazieren zu gehen.
 Ernähren Sie sich gesund mit viel Gemüse und Obst
 Kontrollieren Sie Ihr Körpergewicht und vermeiden 

Sie Übergewicht.

Vortrag:

„Frauenherzen schlagen anders“ 
am Donnerstag, 7. Mai 2020 

19.00 Uhr im Sitzungssaal der Gemeinde
Referentin:

Dr.in Friederike Pichler
Oberärztin am Klinikum Wels-Grieskirchen, 

Abteilung Kardiologie
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Notwendigkeit:
Die Datenmenge eines durchschnittlichen Haus-
haltes erhöht sich in etwa alle 14 Monate um 50 % 
durch 

	 24-Stunden-Pflege	 fordert	 immer	 häufiger	 eine	
ausreichende Internetversorgung, welche über 
Internet mittels Videotelefonie Kontakt zu ihren 
Familien zu Hause halten.

	Videotelefonie	–	z.B.	Skype
	 Fernkurse	(LFI,	WIFI),	Fernstudium
	Speichern	externer	Dateien	–	z.B.	 im	Zuge	von	

Hausarbeiten bei SchülerInnen und StudentIn-
nen

	Arbeiten	 von	 Zuhause	 (Homeoffice,	 Selbstän-
dige, Landwirte)

	Erstellen	von	Fotobüchern
	Nutzung	 von	 Fernsehen	 und	 Streamingangebo-

ten	–	z.B.	Netflix

Die Leistungsgrenze von Kupfernetz und Funkin-
ternet ist durch den steigenden Bedarf begrenzt. 
5G, die neue (5.) Generation der Funkverbindung, 
funktioniert aufgrund seiner Kurzwelligkeit nur in 
verdichteten Ballungsräumen gut und braucht im 
Hintergrund wiederum das Glasfasernetz. 

Zeitleiste:
2020:
- Infoveranstaltung
- Interessensbekundung der Bürger (von mind. 60 

% der Haushalte notwendig – Interessensbekun-
dung ist unverbindlich - siehe Beiblatt!)

- Netzausbauplanung

2021
- Fördereinreichung
- Förderzusage

- Vertragsabschluss (mind. 50 % der Haushalte, 
einmalig € 300,00 Anschlussgebühr, ca. € 40,00 
monatliche Gebühr für mind. 2 Jahre)

ab 2022 - 2027
- Infrastrukturerrichtung

Weitere Infos dazu gibt es auf der Homepage 
www.sarleinsbach.at oder beim Informations-
abend. Darüber wird am Informationsabend 
noch informiert:

- Was ist Breitband
- Was ist Glasfaser
- Wer braucht das
- Kommt das Glasfasernetz auch in die Dörfer  

hinaus
- Wieso besuchen lokale Breitbandakteure mich 

zu Hause
- Brauch ich das noch im meinem Alter
- Was würde mich so ein Anschluss kosten
- LTE oder Funkinternet funktioniert, wird das 

zukünftig reichen
- Was geschieht nach der Interessensbekundung
- ……

Einladung zum Informationsabend:
Breitband / Glasfaserinternetausbau
10.03.2020, 19.00 Uhr Centro Rohrbach oder
12.03.2020, 19.00 Uhr Gh. Wundsam, Neustift

Breitband/Glasfaserinternet ist momentan in aller Munde.

Ziel ist es eine flächendeckende Herstellung der 
Glasfaserinfrastruktur zu jedem Haushalt!



INTERESSENSBEKUNDUNG 

Infos zum Breitbandausbau unter www.facebook.com/breitbandooe, www.donau-boehmerwald.info/breitband.html & der Gemeindewebsite.  
Informationen zum Datenschutz finden Sie auf: www.sarleinsbach.at/datenschutz 

Providerneutrale Befragung bezüglich Interesse an echtem  
Glasfaser-Internet in den Gemeinden: Sarleinsbach / Atzesberg 

 
1. Welche Art von Internet- oder Telefonanschluss verwenden Sie? 
 

   Festnetz von A1 – Telekom …    Mobilfunklösung          WLAN Funk         ………… 
 
2. Welche Geschwindigkeit haben Sie im Schnitt zu „Stoßzeiten“ (abends, Wochenende) 

www.netztest.at  
 
Festnetz/Kabel: ………………....   Mbit/s Download   ………………....   Mbit/s Upload 
 
3. Ich interessiere mich für folgende Produkte: 
 

   Internet via Glasfaser (FTTH)    TV via Glasfaser      Telefonie via Glasfaser  
(anstatt vorhandener Telefonie) 

 

4. Bei der Anschlussadresse handelt es sich um ein/en 
 

 Einfamilienhaus   Mehrparteienhaus       Unternehmen       landwirtschaftl. Betrieb 
 
5. Wären Sie bereit: 

- einmalig ca. 300 € Anschlussgebühr zu bezahlen, wenn Sie dafür Glasfaserinternet bis ins 
Haus erhalten können? (tats. Errichtungskosten 5.000 € - 15.000 €) 

- monatlich ca. 40 € sind vorstellbar (unlimitiertes Internet inkl. Telefon-Grundgebühr) 
 

Denken Sie dabei bitte auch an Ihre Kinder (Schule, Bildung), sich selbst und an die Notwendigkeit eines guten Inter-
netanschlusses im Alter (Hauskrankenpflege, Anwendungen…). Die bisherigen Kosten z.B. 22,90 € + Servicepau-
schale für Festnetztelefon, entfallen dann ebenso wie für Webcubes oder andere Internetdienste. 

 

 ja, 😊               nein ☹  
 
Wenn 60% der förderfähigen Haushalte in Ihrem Ortsteil eine positive Interessensbekundung bzgl. Inanspruchnahme 
eines zukünftigen Glasfaser-Internets abgeben, kann die Breitbandarbeitsgruppe Ihrer Gemeinde Provider suchen und 
diese für einen Infrastrukturausbau in Ihrer Gemeinde motivieren. (Die unten angeführte Interessensbekundung ist noch 
kein Vertrag, sie dient Ihrer Gemeinde lediglich als Statuserhebung, um mit Providern in Kontakt treten zu können). Die Daten 
werden max. bis zur Umsetzung des Breitbandausbaues in Ihrer Gemeinde gespeichert. 
   

Titel 
 
 
 

Vorname Nachname nachg. Titel 

Straße 
 
 

PLZ/Ort 

E-Mail 
 
 

Telefonnummer 

Ortsteil 

 
Anschlussadresse (Straße, PLZ/Ort) 
 
 

 
 
 Der Provider, mit dem die o.a. Gemeinde in Kontakt tritt, darf mir bis auf Widerruf Unterlagen zusenden. Der Widerruf ist schriftlich beim Provider zu platzieren. 

 Ich stimme der Übermittlung der o.a. Daten an die gemeindeinterne und regionale Arbeitsgruppe für den Breitbandausbau, an den zukünftig in der Gemeinde 
ausbauenden Provider, an die Fiberservice OÖ (Datenverbundsystem, § 7a FiG) sowie der automationsunterstützten Verarbeitung der personenbezogenen 
Daten ausschließlich zur Erstellung von Statistiken gemäß Datenschutzgesetz 2000, BGBl. I Nr. 165/1999 i.d.g.F. zu. Ein Widerruf meiner Zustimmung ist durch 
eine schriftliche Information an meine Gemeinde möglich. 

 Ich stimme der Veröffentlichung von Fotos (z.B.Infoveranstaltungen) in Gemeindemedien als auch Medien der LEADER-Region Donau-Böhmerwald zu. Ein 
Widerruf meiner Zustimmung ist durch eine schriftliche Information an die meine Gemeinde und die LEADER-Region (www.donau-boehmerwald.info) möglich. 

bitte alle Kästchen entsprechend ankreuzen, damit die Interessensbekundung weiter bearbeitet werden kann, und am Gemeindeamt abgeben oder 
abfotografieren und per E-Mail an gemeindeamt@sarleinsbach.at senden. 
 
Ort: .........................., am ......................   Unterschrift: .......................................... 


